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O-E, den 12. Mai 2023 

 
 
 

SCHULSKIFAHRT IM JAHR 2024                                             
 
Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 7, 
 
im kommenden Schuljahr 2023/2024 werden Ihre Kinder an der Skifahrt nach Steinhaus teilnehmen. 
In Anlehnung an den Informationsabend vom 11.05.2023 erhalten Sie hier nochmal die Informationen 
rund um die Zahlungen der Fahrt.  
 
1. Möglichkeit:  monatliche Ratenzahlungen 

8 x 73,75 = 590,00 Euro  - bitte keine anderen Beträge wählen! 
Einzahlungstermine:  
monatlich von   Mai   bis   Dezember   2023 

2. Möglichkeit:  1 x 590,00 Euro   
(Einzahlung bis zum 4.8.2023) 

 
Bitte überweisen Sie das Geld auf das Schulkonto 

Inhaber: Michael Rieder 
   IBAN: DE31 4416 0014 2726 9448 00 
   BIC: GENODEM1DOR 
   BETREFF: Skifahrt 2024, Name des Kindes, 7a/b/c 

 
 
Sollte sich die finanzielle Belastung als ein Problem erweisen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll, 
zeitnah an die jeweilige Klassenleitung, oder das Skifahrtorganisationsteam. Der Förderkreis der 
Schule hilft in solchen Fällen diskret. Sofern Sie die Finanzierung über das Bildungs- und 
Teilhabepaket machen können, schicken Sie ebenfalls bitte zeitnah den Antrag an die Klassenleitung. 
 
Die genauen Details zur Planung werden im Herbst bekanntgegeben. Bei Fragen dürfen Sie sich 
gerne jederzeit über die Schule, oder per Email an mich wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Marcel Rabe 

 
 
 



 
Bitte diesen Abschnitt umgehend unterschreiben  

und im zugehörigen Aufgabenmodul bei IServ hochladen! 

 
STEINHAUS 2023 

 

Hinfahrt: 25.01.2023 ca. 20 Uhr abends 

 

Rückfahrt: 2.02.202, Ankunft ca. 19 Uhr abends    

 

 

Die Skifahrt ist im Fahrtenprogramm des WBGs festgeschrieben und dementsprechend für 
alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. 
Für den Fall eines Rücktritts von der Skifahrt kann ein anteiliger Kostenbeitrag (z.B. Fahrtkosten, 
Kosten für die Unterkunft o.ä.) einbehalten werden. Gleiches gilt, wenn ihre Tochter / ihr Sohn wegen 
eklatanter Regelverstöße von der Fahrt ausgeschlossen und / oder kostenpflichtig vorzeitig nach 
Hause geschickt werden muss. 
Im Falle von etwaigen finanziellen Engpässen bitten wir Sie dringend um frühzeitige Rücksprache mit 
der Klassenleitung/ der Fahrtenleitung, damit ggf. ein Antrag auf Fördermittel fristgerecht gestellt 
werden kann. 

 
 
 
Name in Druckbuchstaben: _____________________________________________  
 
Ich/Wir habe/n von den Regelungen zur Skifahrt 2023 Kenntnis genommen. 
Ich/Wir habe/n die oben angeführten  Informationen zur Skifahrt 2023 gelesen und erklären uns mit 
den Regelungen einverstanden.  
 
Ich erkläre, meine Tochter / mein Sohn ______________________________  Klasse 7 ____ wird an 
der Skifahrt teilnehmen. Ich/wir verpflichten uns dazu die Zahlung von 590,00 € fristgerecht auf das 
o.g. Konto zu leisten. Ich erteile/wir erteilen der jeweiligen Klassenleitung die Vollmacht, alle mit der 
Veranstaltung zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuschließen und zu erledigen. 
Wir sind darüber informiert, dass für den Fall eines Rücktritts von der Skifahrt oder aus Gründen von 
höherer Gewalt ein anteiliger Kostenbeitrag (z.B. Fahrtkosten, gebuchte Unterkunft) einbehalten wird. 
 
Wir weisen auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Reiserücktrittskostenversicherung hin. 
 
 
 
 
 
Name: __________________________________ 
 
 
 __________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 
 
 
 


